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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Regelung, die für die Erzeuger von in die EU eingeführten Bananen gilt und die in der 
Verordnung 404/93/EWG festgelegt ist, wurde von mehreren lateinamerikanischen Ländern, 
die der WTO angehören, sowie den Vereinigten Staaten im Rahmen von 
Streitbeilegungsverfahren bei der WTO angefochten.

Das Erfordernis, gemäß den WTO-Vorschriften jede unterschiedliche Behandlung zu 
beseitigen, hat dazu geführt, dass die Schiedssprüche zu Ungunsten der EU ausfielen, die 
somit ca. 15 Jahre lang über Lösungen verhandelt hat, welche zunächst auf die Einführung 
einer reinen Zollregelung und später auf eine Senkung des Meistbegünstigungszollsatzes 
(MFN-Zollsatz) abzielten.

Die Verhandlungen bei der WTO haben am 15. Dezember 2009 einerseits zu einem 
Übereinkommen über den Bananenhandel mit Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru und Venezuela und andererseits zu 
einem Abkommen über den Bananenhandel mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
geführt.

Diese Übereinkünfte, die von der Kommission ausgehandelt wurden, sehen die Beilegung 
aller Streitfälle zwischen den betroffenen Ländern im Rahmen des GATT vor. Darüber hinaus 
werden mit ihnen die Vereinbarungen durchgeführt, indem die Bindung einer "reinen 
Zollregelung" vorgesehen wird, und sie stellen eine Lösung für alle anhängigen Streitfälle 
bezüglich der Zollregelung für aus Lateinamerika eingeführte Bananen dar.

Die Übereinkünfte sehen eine progressive Senkung des Zollsatzes für Bananen, die in die EU 
eingeführt werden, von 176 EUR auf 114 EUR pro Tonne im Jahr 2017 mit der Möglichkeit 
einer weiteren Senkung auf 75 EUR pro Tonne bis 2020 vor. Diese Möglichkeit war bereits 
Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und einigen MFN-
Ländern Lateinamerikas, und sie wird zweifellos die Existenz des Bananensektors in 
zahlreichen AKP-Ländern noch mehr gefährden.

Aus haushaltspolitischer Sicht werden diese Maßnahmen Schätzungen zufolge auch zu 
niedrigeren Eigenmitteln der EU, und zwar schon ab 2009, führen, da die Übereinkünfte 
rückwirkend ab dem 15. Dezember 2009 gelten.

Das Parlament kann im Rahmen des Zustimmungsverfahrens den vorgeschlagenen Rechtsakt 
lediglich ablehnen oder billigen, und zwar auf der Grundlage einer Empfehlung seines 
zuständigen Ausschusses, bei dem es sich im vorliegenden Fall um den Ausschuss für 
internationalen Handel (INTA) handelt, an den auch die vorliegende Stellungnahme des 
Entwicklungsausschusses gerichtet ist.

Der Verfasser der Stellungnahme ist schon jetzt davon überzeugt, dass es kaum möglich sein 
wird, die beiden in Genf ausgehandelten Übereinkünfte abzulehnen, da sie klar die GATT-
Bestimmungen respektieren und somit jeder Vorschlag für eine Ablehnung der 
Übereinkünfte, selbst wenn er hinsichtlich der Befugnisse des Europäischen Parlaments und 
der dort stattfindenden Debatte angemessen begründet wäre, gegen das Prinzip des „pacta 
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servanda sunt“, das für die internationalen Beziehungen gilt, verstoßen würde.

Diese Haltung wurde vom Verfasser der Stellungnahme auch bei den Begleitmaßnahmen für 
den Bananensektor vertreten, die ebenfalls in Genf ausgehandelt wurden (DCI-Verordnung, 
Begleitmaßnahmen für den Bananensektor) und die es den zehn Bananen erzeugenden AKP-
Staaten ermöglichen sollen, die durch die betreffenden Übereinkünfte entstandenen Verluste 
teilweise zu kompensieren. Eben in diesem Punkt sollte der entwicklungspolitische Aspekt, 
der uns betrifft, stärker präzisiert werden.

Es erscheint mir in diesem Zusammenhang angebracht, auf den Grundsatz von Artikel 208 
Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
hinzuweisen, wonach die Union den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit bei der 
Durchführung politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken 
können, Rechnung trägt. Es steht jedoch fest, dass die oben genannten Übereinkünfte negative 
Auswirkungen für bestimmte Länder und insbesondere für die Bananen erzeugenden AKP-
Staaten haben werden. Die Begleitmaßnahmen für den Bananensektor sollen nur bis 2013 
gelten, und wenngleich es unter rein verwaltungsmäßigen Aspekten notwendig ist, diesen 
Ländern eine effektive Verwaltung der im Rahmen der DCI-Verordnung (Begleitmaßnahmen 
für den Bananensektor) bereitgestellten Mittel zu ermöglichen, so steht doch unter rein 
entwicklungspolitischen Gesichtspunkten fest, dass die Auswirkungen dieser Übereinkünfte 
noch sorgfältig evaluiert werden müssen, und zwar nicht nur für die Zeit bis 2013, sondern bis 
zum Jahr 2020. Eine Folgenabschätzung für diese Übereinkünfte bis 2020 erweist sich 
infolgedessen als unerlässlich.

*******

Der Entwicklungsausschuss fordert den federführenden Ausschuss für internationalen Handel 
auf, dem Parlament vorzuschlagen, seine Zustimmung zu den geplanten Übereinkünften unter 
dem Vorbehalt zu erteilen, dass die Kommission so bald wie möglich eine Folgenabschätzung 
vorschlägt, die den Auswirkungen der Übereinkünfte für die Bananen erzeugenden 
Entwicklungsländer bis 2020 Rechnung trägt.


